
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt Ihre Stimmrechte auf 
sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen. 

Erfahren Sie, wie die DSW abstimmen wird auf der  

Hauptversammlung der AGROB Immobilien AG am 30.08.2022 

Die DSW plant, das Stimmrecht bei allen Beschlussfassungen wie folgt auszuüben: 

 

Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs‐ und Gewinnabführungsvertrag 

zwischen der AGROB Immobilien AG und der RFR InvestCo 1 GmbH 

  DSW-Empfehlung: NEIN 

Der Beherrschung-s und Gewinnabführungsvertrag liegt nicht im Interesse der von uns vertretenen 

Aktionäre, zumal wir im derzeitigen Umfeld Bewertungsabschläge durch Corona, Ukrainekrieg und 

inflationsbedingtem Zinsanstieg sehen, nach deren Ende die Bewertung der Gesellschaft, auch 

aufgrund der Ausbaufähigkeit der vorhandenen Flächen, erhebliches Potential aufweisen sollte. 

Die Umgehung eine Aussprache auf einer ordentlichen Hauptversammlung an einem der letzten 

Termine der Coronabedingten Regelungen zur virtuellen Hauptversammlung ist aus unserer Sicht 

unerfreulich. 

 

 

Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. 

Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier. 

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer 

Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte. 

https://hauptversammlung.de/home/richtlinien.html

